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 Gemeinderat 
 
- Drucksache  

 
- Tischvorlage  
  

 
 Vorlage Nr.            102/2020  
 
 
 zu TOP      10  öffentlich 
 
 
 zur Sitzung am 19.10.2020 

   

 Betrifft: 
 

 Kindergartenangelegenheiten: 
 Vorstellung der Expertise zur Situation der Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Starzach 
 2019 und die Möglichkeiten der Weiterentwicklung  
 hier: Erneute Beschlussfassung zur Herstellung der Rechtmäßigkeit  
 

 

 Beschlussantrag: 
 

- siehe Drucksache -  
 

 

 Anlagen: 
 

Anlage 1: Fachaufsichtsbeschwerde des Fraktionsvorstandes der Fraktion  
 "Zukunft.Starzach (ZS)" vom 06.05.2020 (Anlagen auszugsweise) 

Anlage 2:  Stellungnahme Bürgermeister Thomas Noé vom 29.05.2020  
 (ohne Anlagen) 
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 Datum Bürgermeister  
 Thomas Noé  
 

Sitzungsvorlage 
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Seite 2 zur Gemeinderatsdrucksache Nr. 102/2020 

SACHDARSTELLUNG: 
 
Es wird auf die Drucksache 14/2020 zu TOP 8 der öffentlichen Sitzung vom 27.04.2020 verwiesen.  
 
Wie aus Anlage 1 ersichtlich wurde durch den Fraktionsvorstand der Fraktion  
"Zukunft.Starzach (ZS)" mit Schreiben vom 06.05.2020 Fachaufsichtsbeschwerde unter anderem zu 
TOP 8 der damaligen Sitzung beim Landratsamt Tübingen, Abteilung Kommunalaufsicht, eingelegt.  
 
Mit E-Mail vom 07.05.2020 wurde der Unterzeichner seitens der Kommunalaufsicht aufgefordert 
unter anderem eine Stellungahme zur Beschwerde abzugeben. Mit Schreiben vom 29.05.2020 erfolg-
te eine entsprechende Stellungnahme durch den Unterzeichner (vgl. Anlage 2). 
 
 

STELLUNGNAHME DER VERWALTUNG: 
 

Wie in der Stellungnahme vom 29.05.2020 angekündigt, wird der ehemalige TOP 8 der Sitzung des 
Gemeinderates vom 27.04.2020 erneut auf die Tagesordnung genommen, um einen rechtmäßigen 
Beschluss herbeizuführen. Es wird der gleiche Beschlussantrag wie bei Drucksache 14/2020 zur Ab-
stimmung gestellt.  
 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 

1. Der Gemeinderat nimmt die Analyse von Frau Beatrice Kenntner zur Kenntnis.  
 

2. Der Gemeinderat nimmt die damit verbundene Planung des Bedarfs an Kindergarten- und 
Krippenplätzen zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung zeitnah mit Architekten hinsicht-
lich möglicher Planungen Kontakt aufzunehmen. 

 


